
Photo­Design Wolters
Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Geltungsbereich
Diese Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von 
den Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Auftraggebers 
erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmen.

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss
Die vom Auftraggeber unterzeichnete Bestellung ist ein bindendes Angebot. 
Photo­Design Wolters kann dieses Angebot innerhalb von zwei Wochen durch 
Zusendung einer Auftragsbestätigung annehmen.

§ 3 Überlassene Unterlagen
An allen im Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Auftraggeber 
überlassenen Unterlagen, wie z.B. Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten wir 
uns das Eigentums­ und Urheberrecht vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen dem Auftraggeber unsere 
ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Auftraggebers 
nicht innerhalb der Frist von § 2 annehmen, sind diese Unterlagen uns unverzüglich 
zurückzusenden.

§ 4 Preise und Zahlung
(1) Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise 
ausschließlich Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe.

(2) Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das umseitig genannte Konto 
zu erfolgen. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung 
zulässig.

(3) Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der innerhalb von 21 Tagen nach 
Rechnungsstellung zahlbar. Verzugszinsen werden in Höhe von 5 % über dem 
jeweiligen Basiszinssatz p.a. berechnet. Die Geltendmachung eines höheren 
Verzugsschadens bleibt vorbehalten.

§ 5 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte
Dem Auftraggeber steht das Recht zur Aufrechung nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung 
eines Zurückbehaltungsrechts ist der Auftraggeber nur insoweit befugt, als sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.



§ 6 Lieferzeit
(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller 
technischen Fragen sowie die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtungen des Auftraggebers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten 
Vertrages bleibt vorbehalten.

(2) Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft 
sonstige Mitwirkungspflichten, sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden 
Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. 
Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende 
Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer 
zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Auftraggeber 
über, in dem dieser in Annahme­ oder Schuldnerverzug geraten ist.

(3) Wir haften im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im 
Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des 
Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15 % des Lieferwertes.

§ 7 Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen 
Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Wir sind berechtigt, die 
Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Auftraggeber sich vertragswidrig verhält.



§ 8 Gewährleistung und Mängelrüge
(1) Photo­Design Wolters verpflichtet sich, den Auftrag mit größtmöglicher Sorgfalt 
auszuführen, insbesondere auch überlassene Vorlagen, Filme, Displays, Layouts 
etc. sorgfältig zu behandeln. Photo­Design Wolters haftet für entstandene Schäden 
nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Ein über den Materialwert 
hinausgehender Schadensersatz ist ausgeschlossen.

(2) Mit der Genehmigung von Entwürfen, Reinausführungen oder Reinzeichnungen 
durch den Auftraggeber übernimmt dieser die Verantwortung für die Richtigkeit 
von Text und Bild.

(3) Für die vom Auftraggeber freigegebenen Entwürfe, Texte, Reinausführungen 
und Reinzeichnungen entfällt jede Haftung seitens Photo­Design Wolters.

(4) Beanstandungen offensichtlicher Mängel sind innerhalb von 14 Tagen ab 
Lieferung des Vertragsgegenstandes schriftlich uns gegenüber zu rügen.

(5) Der Auftraggeber hat zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die 
Art der Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten 
möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für 
den Auftraggeber bleibt. Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des 
Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den Auftraggeber 
ausgeschlossen.

Eine Nachbesserung gilt mit dem zweiten vergeblichen Versuch als 
fehlgeschlagen. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder haben wir die 
Nacherfüllung insgesamt verweigert, kann der Auftraggeber nach seiner Wahl 
Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom 
Vertrag erklären.

(6) Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen eines 
Mangels kann der Auftraggeber erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung 
fehlgeschlagen ist oder wir die Nacherfüllung verweigert haben. Das Recht des 
Auftraggebers zur Geltendmachung von weitergehenden 
Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon 
unberührt.



§ 9 Urheberrecht, Nutzung des Werkes
(1) Photo­Design Wolters überträgt dem Auftraggeber die für den jeweiligen Zweck 
erforderlichen Nutzungsrechte. Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird jeweils das 
einfache Nutzungsrecht übertragen. Eine Weitergabe der Nutzungsrechte an Dritte 
bedarf der schriftlichen Vereinbarung. Die Nutzungsrechte gehen erst nach 
vollständiger Bezahlung der Vergütung über.

An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen, Entwürfen und anderen Unterlagen behält 
sich Photo­Design Wolters die Eigentums­ und Urheberrechte vor.

(2) Der Auftraggeber darf das von Photo­Design Wolters gefertigte Werk nicht unter 
einem anderen Namen veröffentlichen.

(3) Dem Kunden ist es ohne Genehmigung von Photo­Design Wolters nicht 
gestattet am Aufbau, der Gestaltung o.ä. des Werkes Veränderungen 
vorzunehmen oder diese bzw. Teile daraus zu veräußern.

(4) Dem Kunden ist es ohne Genehmigung von Photo­Design Wolters nicht 
gestattet, die von uns entwickelten und erstellten Inhalte und Layouts anderweitig 
zu verwenden. Diese Verwendung bedarf grundsätzlich der schriftlichen 
Zustimmung seitens Photo­Design Wolters.

(5) Vorschläge des Auftraggebers oder seine sonstige Mitarbeit haben keinen 
Einfluss auf die Höhe der Vergütung. Sie begründen kein Miturheberrecht.

(6) Photo­Design Wolters ist nicht verpflichtet, Dateien oder Layouts, die im 
Computer erstellt wurden, an den Auftraggeber herauszugeben. Wünscht der 
Auftraggeber die Herausgabe von Computerdaten, so ist dies gesondert zu 
vereinbaren und zu vergüten. Hat Photo­Design Wolters dem Auftraggeber 
Computerdateien zur Verfügung gestellt, dürfen diese nur mit vorheriger 
Zustimmung von Photo­Design Wolters geändert werden.

(7) Photo­Design Wolters ist berechtigt, gelieferte Muster zum Zweck der 
Eigenwerbung zu verwenden.



§ 10 Vertragsstrafe, Schadensersatz
(1) Bei jeglicher unberechtigten (ohne Zustimmung des Fotografen erfolgten) 
Nutzung, Verwendung, Wiedergabe oder Weitergabe des Bildmaterials ist für 
jeden Einzelfall eine Vertragsstrafe in Höhe des fünffachen Nutzungshonorars zu 
zahlen, vorbehaltlich weitergehender Schadensersatzansprüche.

(2) Bei unterlassenem, unvollständigem, falsch platziertem oder nicht 
zuordnungsfähigem Urhebervermerk ist ein Aufschlag in Höhe von 100 % des 
Nutzungshonorars zu zahlen.

(3) Bei fehlendem Belegexemplar oder bei Abrechnung ohne Belegexemplar oder 
bei Abrechnung ohne Angabe, welches Bild an welcher Stelle in welcher 
Publikation verwendet worden ist, ist eine Vertragsstrafe in Höhe von 50% des 
Nutzungshonorars zu zahlen.

(4) Durch die in § 10 vorgesehenen Zahlungen werden keinerlei Nutzungsrechte 
begründet.

§ 11 Sonstiges
(1) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN­Kaufrechts 
(CISG). Gerichtsstand ist Berlin.

(2) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies 
gilt auch für Änderungen dieser Schriftformklausel. Mündliche Nebenabreden 
wurden nicht getroffen.

(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden 
oder eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon 
unberührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Regelung eine 
solche gesetzlich zulässige Regelung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck 
der unwirksamen Regelung am nächsten kommt, bzw. diese Lücke ausfüllt.

Berlin, 01. 05. 2010


